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INHALT:

 ▼ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66
Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

 ▼ Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, 
Umwelt und Mobilität am 09.05.2019

 ▼ Haushaltssatzung der Gemeinde Gilching für 
das Haushaltsjahr 2019 der Gemeinde Gilching

Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de) zu entnehmen. 

 ∙ Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zustellung des Bescheides mit dem Tag der Be-
kanntmachung als bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2
Satz 6 BayBO).
 
Die Verfahrensakte zum Bauvorhaben kann im 
Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorhe-
riger telefonischer Anmeldung unter 08151/148-
457 im Zimmer 272 eingesehen werden.

 ◆ Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, 

Umwelt und Mobilität am 09.05.2019

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Klima-
schutz, Umwelt und Mobilität des Landkreises 
Starnberg fi ndet statt am

Donnerstag, 09.05.2019 um 14:30 Uhr

im großen Sitzungssaal

des Landratsamtes Starnberg

– Tagesordnung: –

I. Öffentliche Sitzung

1. Vollzug des Bayerischen Naturschutz-
gesetzes und des Bundesnaturschutz-
gesetzes; 
6. Änderung der Landschaftsschutz ver-
ordnung „Starnberger See und westlich 
angrenzende Gebiete“ bezüglich der Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 8070 „Am 
Wiesengrund“ in der Stadt Starnberg,
Fl.-Nr. 905/4, Gemarkung Söcking, 
Ge meinde Stadt Starnberg

2. Verschiedenes

II. Nicht Öffentliche Sitzung

Landratsamt Starnberg - Georg Scheitz, stv. Landrat

Bekanntmachung der Gemeinde Gilching

 ◆ Haushaltssatzung der Gemeinde Gilching 

für das Haushaltsjahr 2019

I. 

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
(GO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Gilching 
am 26.03.2019 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2019 beschlossen, die hiermit ge-
mäß Art. 65 Abs. 3 i. V. m. Art. 26 Abs. 2 GO amt-
lich bekannt gemacht wird:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt

im Verwaltungshaushalt

 in Einnahmen und

 Ausgaben mit 48.026.900 €

und im Vermögenshaushalt

 in Einnahmen und

 Ausgaben mit  16.820.800 €

ab.

§ 2

(Abs.1)
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird auf 0,- € festgesetzt.

(Abs.2)
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für 
den Regiebetrieb Gemeindewerke Gilching wird 
auf 1.500.000,- € festgesetzt.

§ 3

(Abs.1)
Der Gesamtbetrag der Verpfl ichtungsermächtigun-
gen im Vermögenshaushalt wird auf 600.000,- € 
festgesetzt.

(Abs.2)
Der Gesamtbetrag der Verpfl ichtungsermächti-
gungen im Vermögenshaushalt des Regiebetrie-
bes Gemeindewerke Gilching wird auf 0,- € fest-
gesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Ge-
meindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer 
a) für land- und forstwirtschaftliche

Betriebe (A) 340 v. H.
b) für die Grundstücke (B) 340 v. H.

2. Gewerbesteuer 340 v. H.

§ 5

(Abs. 1) 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeiti-
gen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 4.500.000 € festgesetzt.

(Abs. 2)
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan des Regiebetriebes Gemeindewerke 
Gilching wird auf 300.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2019 in Kraft.

Gilching, 23.04.2019

GEMEINDE GILCHING –
MANFRED WALTER, 1. BÜRGERMEISTER

II.

Das Landratsamt Starnberg hat als Rechtsauf-
sichtsbehörde die Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan und allen Bestandsteilen und Anlagen geprüft 
und mit Schreiben vom 15.04.2019; Az. 20, die 
Aufnahme von Krediten im Wirtschaftsplan der 
Gemeindewerke Gilching im Gesamtbetrag von 
1.500.000,- € (Art. 88 Abs. 5 i. V. m. Art. 71
Abs. 2 GO) rechtsaufsichtlich genehmigt.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegen 
gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung im Rathaus der Gemeinde Gilching, Rathaus-
platz 1 (Kämmerei, Zimmer-Nr. O1.08) während 
der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich auf.

Daneben wird die Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan für die Dauer ihrer Gültigkeit im Rathaus 
der Gemeinde Gilching (Kämmerei) innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit-
gehalten (§ 4 Bekanntmachungsverordnung).
Der Haushaltsplan steht ebenfalls auf der Home-
page www.gilching.de in digitaler Form zur Ein-
sicht zur Verfügung.

Gilching, 23.04.2019

Gemeinde Gilching – Manfred Walter, 1. Bürgermeister

 ◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 

Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 15.04.2019 die Bau-
genehmigung für die Änderung der immissions-
schutzrechtlichen Aufl age aus dem Baugenehmi-
gungsbescheid vom 29.12.1987 auf dem Grund-
stück FlNr. 134, Gemarkung Starnberg, an Herrn 
Reiner Uthoff erteilt. Öffentlich-rechtlich geschütz-
te nachbarliche Belange werden, soweit sie der 
behördlichen Prüfung unterliegen, durch das Vor-
haben nicht verletzt.

Ihr Recht

(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erhe-
ben. Die Klage müssen Sie innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe dieses Bescheides beim

Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Bayerstraße 30, 80335 München
(Postanschrift: Postfach 20 05 43,
80005 München),

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhe-
ben. Die Klage kann beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München auch elektronisch nach 
Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmenden Bedingungen erhoben werden.
 
In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklag-
ten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie ei-
nen bestimmten Antrag stellen und die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Be-
scheid beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in 
Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablich-
tungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten.
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

 ∙ Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher 
E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

 ∙ Nähere Informationen zur elektronischen 
Klageerhebung sind der Internetpräsenz der 
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Energieberatung 
der Verbraucherzentrale Bayern e. V. 

Persönliche Beratung (Kosten 7,50 €) 

im Landratsamt Starnberg: 

Nächster Termin: Donnerstag, 9. Mai 2019 
13.30 bis 18.00 Uhr

Termine unter Telefon 08151 148-442
www.lk-starnberg.de/energieberatung

Landratsamt Starnberg

Schloßbergstraße 1 · 82319 Starnberg
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